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Weiter digitalisieren und weiter kopieren - das 52b ... - Rainer Kuhlen

26.10.2010 - verfolgenden Rechtsstreit, wohl durch den Bundesgerichtshof. In der Arbeit von Steinbeck finden sich einige bemerkenswerte Einsichten. 
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Weiter digitalisieren und weiter kopieren - das 52b-Dilemma Prof. Rainer Kuhlen Berlin, Helsinki 26.10.2010 http://bit.ly/brv8wo Attribution-ShareAlike 3.0 Unported



Anja Steinbeck, Professorin und Richterin, greift in einem Aufsatz in der Neuen Juristischen Wochenschrift, Heft 39, 2010, 2852ff mit dem Titel „Kopieren an elektronischen Leseplätzen in Bibliotheken“ in die aktuelle Debatte und gerichtliche Auseinandersetzung um die Reichweite von § 52b UrhG ein (Streit zwischen der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt und dem Ulmer Verlag). Bevor ich auf einige Details in diesem Aufsatz eingehe, hier zu Anfang nur meine Schlussfolgerung aus dieser Arbeit und Empfehlung an die Praxis: Man kann allen Nutzern nur empfehlen (aber das ist nur eine persönliche Meinung), die Bibliotheken ggfs. auch mit einigem Druck weiter zu veranlassen, die durch § 52b UrhG erlaubte Praxis des Digitalisierens und öffentlichen Zugänglichmachens (im bislang unsinnigen Rahmen des Erlaubten) fortzusetzen. Zudem die Empfehlung, in die Bibliothek, und sei es nur über die PDAs, Kopier- und Scan-Möglichkeiten, entsprechendes Equipment selber mitzubringen, um damit auch außerhalb der Leseplätze in der Bibliothek weiter damit arbeiten zu können und/oder die erlaubten analogen Kopien so schnell wie möglich entsprechend des Rechts auf Privatkopie in eine digitale Kopien zu verwandeln. Den Bibliotheken ist eine Kontrolle über das Mitbringen solcher Geräte wohl nicht zuzumuten. Dass durch diese Selbsthilfe millionenfach an sich unnötige Arbeitszeit verschwendet wird, muss man wohl in Kauf nehmen. Will man das nicht, muss man sich engagieren und organisieren, um für ein bildungs- und wissenschaftsfreundliches Urheberrecht hoffentlich irgendwann erfolgreich zu kämpfen. Vielleicht gibt es ja auch einen Durchbruch in dem weiter zu verfolgenden Rechtsstreit, wohl durch den Bundesgerichtshof. In der Arbeit von Steinbeck finden sich einige bemerkenswerte Einsichten. Die konsequenteste ziemlich am Ende, nach dem sie die zahlreichen (für mich satireverdächtigen) Ungereimtheiten von § 52b UrhG mit dem Wissen einer Professorin und der Erfahrung einer Richterin am Oberlandesgericht Köln ausgeleuchtet hat: „Um bestehende Unklarheiten hinsichtlich des Regelungsgehalts des § 52b UrhG zu beseitigen, wäre es wünschenswert, wenn der Gesetzgeber die Grenzen, in denen Anschlussnutzungen ermöglicht werden dürfen, im Rahmen eines dritten Korbs ausdrücklich regeln würde“. Es wäre zu schön, wenn das Bundesjustizministerium (BMJ) diesen Wunsch nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern auch entsprechend danach handeln würde. Bislang sieht das BMJ leider keinen Anlass, die Frustrationen aus Bildung und Wissenschaft ernst zu nehmen, die durch die unsäglichen, unverständlichen und die Arbeit behindernden Regelungen in Paragraphen wie 52a, 52b oder 53a des UrhG entstehen. Ganz zu schweigen davon, dass die Kosten nicht in Rechnung gestellt werden , die durch die Behinderungen wegen der stark einschränkenden, keineswegs ermöglichenden Schrankenregelungen der Volkswirtschaft insgesamt entstehen und die als weitaus höher einzuschätzen sind als die Gewinne, die die Verlagswirtschaft aus diesen Regelungen schöpft. Juristen als Wissenschaftler können einem schon leid tun. Ihnen, so scheint es zumindest für die meisten zuzutreffen, bleibt so gut wie kein Spielraum, die Sinnhaftigkeit einer gesetzlichen Regelung mit konstruktiven Gegenvorschlägen in Frage zu stellen. Vielmehr müssen sie offenbar wieder und



wieder versuchen, nach Formulierungen aus den bestehenden Gesetzen zu suchen, die entweder die eine oder die andere Position bestärken können. Das kann natürlich nicht im Sinne einer Beweisführung objektiv sein. Ein Landesgericht sieht es, wie in diesem Streit, anders als das Oberlandesgericht (vgl. dazu im NETETHICS-Blog: http://bit.ly/8oxjB7). Und da der Streit jetzt auf einer weiteren Ebene fortgeführt wird, kann man erwarten, dass der Bundesgerichtshof erneut anders entscheidet. Das führt bei Anja Steinbeck an einigen Stellen durchaus zu guten Einsichten, z.B. dass nun auch in einer führenden juristischen Zeitschrift endlich mit dem Unsinn aufgeräumt wird, dass aus der unglücklichen Formulierung im deutschen Urheberrecht, nämlich dass die öffentliche Zugänglichmachen nur an Leseplätzen in den Bibliotheken erlaubt sei, gefolgert wird, dass nur das Lesen, nicht aber das Weiterverarbeiten, z.B. über das Kopieren, erlaubt sei. Dass die englische Formulierung „dedicated terminals“ weitaus mehr Spielraum lässt, darauf wurde schon mehrfach aus dem Umfeld des Aktionsbündnisses Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft hingewiesen, aber nun findet es auch Eingang in die offizielle juristische Literatur. Allerdings geht das bei Anja Steinbeck nicht so weit, dass sie auch das „in“ den Bibliotheken, die Onthe-spot-Regelung, konstruktiv weiter interpretierte, nämlich, dass zu Zeiten, in denen das Konzept der virtuellen Bibliothek längst Realität und Gegenstand offizieller Forschungsförderungspraxis ist, die Bibliothek nicht länger an den materiellen Raum des Gebäudes gebunden ist, sondern sich dort realisiert, wo ihre Dienstleistungen wahrgenommen werden. Das sind die „dedicated terminals“, die Endgeräte in den Arbeitssituationen der Nutzer selber. Diese Arbeitssituationen haben die Länder mit erheblichen Mitteln ermöglicht. So gut wie jede/r Wissenschaftler/in und so gut wie jeder Studierende verfügt über diese „dedicated Terminals“ (und sei es nur in Form von PDAs) und jede/r ist über LAN oder WLAN mit dem Rest der Welt, also auch mit der lokalen Bibliothek verbunden. Was soll dann eine solche abstruse, obsolete, destruktive,… Regelung wie in § 52b! Es bleibt da wohl nur die Verzweiflung ob der Ignoranz gegenüber wissenschaftlichen und ausbildungsbezogenen Bedürfnissen und Praktiken des Umgangs mit Wissen und Information. Und das „nur“, um entweder die Geschäftsmodelle der Informationswirtschaft zu schützen oder um rechtsdogmatisch „rein“ zu bleiben. Erstere funktionieren ja nur dadurch, dass sie sich die mit öffentlichen Mitteln unterstützt erstellten Wissensobjekte in der Regel ohne jedes Entgelt, sei es zugunsten der Urheber selber oder zugunsten der die diese Urheber finanzierende Institutionen, mit exklusiven Nutzungsrechten aneignen dürfen. Man kann wirklich nur verzweifeln, denn auch das in solchen Fällen erfolgreiche Mitteln der Satire (wie es der Autor verschiedentlich gerade an § 52b UrhG verwendet hat; vgl. dazu im NETETHCISBlog: http://bit.ly/4GRLXH) führt offenbar zu keiner Bewusstseinsänderung geschweige denn zu einer Änderung des Anlasses, sprich des entsprechenden Paragraphen. Zurück zu dem Aufsatz: den Kern der bisherigen gerichtlichen Auseinandersetzung arbeitet Anja Steinbeck klar heraus. Eine Bibliothek darf nach § 52b UrhG zweifellos die von ihr rechtmäßig erworbenen Werke digitalisieren und in dem Ausmaß öffentlich (an den besagten Leseplätzen in den Räumen der Bibliothek) öffentlich zugänglich machen, wie sie Exemplare an dem analogen Werk hat. Hat sie nur eins, darf die öffentliche Zugänglichmachung zeitgleich immer nur an einem „Leseplatz“ erfolgen. Eine ganz neue Form des Schlangestehens im digitalen Zeitalter, in dem der Begriff des singulären Exemplars an sich keine Rolle mehr spielt! Aber, nebenbei, darauf – auf der Anzahl der Exemplare beruhen eben die vom UrhG geschützten Geschäftsmodelle der Verlage. Was die Bibliothek offenbar auch nach Ansicht von Steinbeck und des Oberlandesgerichts nicht darf, ist, die Mittel zum Kopieren (technisch „Vervielfältigen“) der an den Leseplätzen „gelesenen“ Werke in eine digitale Form bereitzustellen, also z.B. die Leseplätze nicht mit USB-Ausgängen einrichten. Das Ausdrucken soll, entsprechend Landesgericht und Steinbeck, nicht nur theoretisch durch den Nutzer erlaubt sein (das steht ja sowieso außer Frage), sondern auch praktisch die Ermöglichung des Ausdruckens durch die Bibliothek, sprich: der Anschluss offenbar nur an einen lokalen Drucker in der Bibliothek (!!) solle erlaubt sein. Das digitale Kopieren dürfe aber nicht ermöglicht werden, denn



dann, wie schrecklich, würde, so Steinbeck, ja das Arbeiten mit dem Werk außerhalb der Bibliothek ermöglicht, was durch das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung in der Bibliothek nicht gedeckt sei. Ermöglicht sie es dennoch, würde sie, so Steinbeck, zu einer „mittelbaren Täterin“, die entsprechend gerichtlich belangt werden könnte. Hat der Gesetzgeber (oder auch die Verlage) wirklich Angst, dass ein/e Wissenschaftler/in oder ein Studierender das aus der Bibliothek digital kopierte Werk dann der Welt öffentlich zugänglich macht? Dem könnte ja auch über entsprechende Schutzmaßnahmen vorgebeugt werden. Dass das digitale Kopieren an sich für den eigenen wissenschaftlichen oder privaten Gebrauch durch § 53 UrhG erlaubt sei, stellt auch Steinbeck nicht direkt in Frage. Und das spielte bei den bisherigen Gerichtsurteilen auch keine Rolle. Schwieriges Gelände! An sich darf ein Nutzer entsprechend § 53 sowohl analog als auch digital kopieren/vervielfältigen. Aber dann doch nicht. Und hier unterliegt Steinbeck m.E. einem entscheidenden Irrtum: „Allerdings – und dies ist entscheidend – ist [mit Blick auf § 53 UrhG – Rk] bisher nur die analoge Vervielfältigung (etwa mittels eines Kopierers) möglich gewesen. Eine digitale Kopie war bei nur analog vorhandenen Werkexemplaren – wenn auch nach § 53 UrhG erlaubt, so doch tatsächlich – nicht möglich.“ Wieso? So gut wie jeder moderne Kopierer ist auch mit einer Scan-Vorrichtung ausgestattet, wodurch eine elektronische grafische Kopie erstellt wird, die dann aber auch ohne Problem in eine volle digitale „Kopie“ umgewandelt werden kann. Ganz zu schweigen von portablen Hand-Scannern. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, dass auch PDAs nicht nur zum Fotografieren, sondern auch zum Scannen verwendet werden können. Letzteres ist dann auch die Antwort von Steinbeck auf eine von ihr zitierte (ironisch gemeinte) Frage in einem Blog: „Darf man die Terminals jetzt nicht einmal mehr abfotografieren?”. „Doch“, meint sie. Dass man die Grenzen des § 53 UrhG dabei beachtet, also nur den wissenschaftlichen und privaten Eigengebrauch im Sinne hat, versteht sich. Nun habe auch ich mich auf einige der vielen Details und Probleme aus dem Umfeld von § 52b eingelassen. Das hat keine Zukunft. Juristen als WissenschaftlerInnen, vielleicht nicht als RichterInnen, könnten/sollten nicht nur das Gesetz auslegen, sondern nach Möglichkeiten Ausschau halten, wie die offensichtlich obsolete Gesetzespraxis überwunden werden kann. Davon findet sich in dem ansonsten exzellenten Artikel von Steinbeck wenig, obgleich sie doch selber sieht, dass der Paragraph 52b in dieser Formulierung, untertrieben gesagt, unsinnig ist. In die nötige konstruktive Richtung dachte jüngst der von der Wittem Group erarbeitete Vorschlag für ein EU-weites neues Urheberrecht (vgl. dazu im NETETHICS-Blog: http://bit.ly/9gqVNB). Hier wird in Art. 5.2 Uses for the purpose of freedom of expression and information unter (2), b eine Schrankenregelung für den „use for purposes of scientific research“ vorgeschlagen. Das gleiche dann für “educational purposes”. Was die Nutzungen sind und in welcher Extension sie in Anspruch genommen werden können, wird nicht weiter spezifiziert. Das bedeutet, dass jede Nutzung (unabhängig von der institutionellen Verortung), die aus wissenschaftlichen Gründen erfolgen kann, hierdurch begünstigt wird. In Deutschland hat, das Aktionsbündnis „Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft“ einen Vorschlag für eine umfassende Wissenschaftsklausel vorgelegt (http://bit.ly/abfGI3 ) – ebenso, in etwas anderer Formulierung durch die Allianz der Wissenschaftsorganisationen (vgl. http://bit.ly/bJJ8Qp) und wieder etwas anders von der Kulturministerkonferenz (KMK). Durch eine solche umfassende Regelung könnte es gelingen, die auch in dieser Diskussion wieder offenbar gewordenen Probleme für Bildung und Wissenschaft „in den §§ 52 a, 52 b und 53 a UrhG normierten Schrankenregelungen de lege ferenda durch eine generalklauselartig gefasste einheitliche Schrankenregelung für die Bereiche Bildung und Wissenschaft zu ersetzen“ (KMK). Wäre es unbillig zu erwarten, dass sich die juristische Fachwelt (nicht zuletzt die vielen urheberrechtlichen ProfessorInnen) mit solchen umfassenden Lösungen auseinandersetzt in der Hoffnung, dass schließlich auch die Politik dies aufgreift?
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Weiter 

Violin I. Violin II. Viola. Violoncello. Double Bass. Quite Fast (q=144-164) ... Anthony PLOG (*1947). To Tom and Ann Rader and their Grand Luxe Rail Journeys.
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Steinhauer - Rainer Kuhlen 

24.08.2010 - BegrÃ¼ndung: FÃ¼r Steinhauer ist mit Referenz auf das Bundesverfassungsgericht klar, dass der. Gesetzgeber verpflichtet ist, das Grundrecht der ...
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Japan nutzt weiter Atomkraft 

07.12.2015 - WASHINGTON. Der Fuhrpark der. US-Metropole New York soll nach den PlÃ¤nen von BÃ¼rgermeister Bill de Blasio zum â€žsauberstenâ€œ im Land.
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Erfolgreiches Scheitern - Rainer Kuhlen 

Diese Fehler sind ganz allein meine und kÃ¶nnen den vielen Beratern und Un ...... Drucker in die Lage versetzte, den Autoren angemessene Honorare zu zahlen.
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Erfolgreiches Scheitern - Rainer Kuhlen 

Internationale Entwicklung â€“. Intensivierung der .... Ergebnis â€“ EinschÃ¤tzung der Open-Access-Entwicklung. 546. 9 ... fÃ¼r die persÃ¶nliche Karriere. FÃ¼r das ...
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Unit 9.1: Kulturgeschichte - Das Mittelalter Weiter 

FlÃ¼sse und Seen. â€¢ Viele wichtige Rollen. â€¢ HandelsmÃ¶glichkeiten, Transport von GÃ¼tern, bedeutende StÃ¤dte, natÃ¼rliche Grenzen. â€¢ Der Rhein: Flusslauf ...
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padiatrie upgrade 2002 weiter und pdf 

PDF Ebook padiatrie upgrade 2002 weiter und Free Download, Save or Read Online padiatrie upgrade 2002 weiter und PDF file for free from our online library.
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bayern zahlt weiter das betreuungsgeld! - CSU.de 

21.07.2015 - Impressum. CSU-Landesleitung. Franz Josef StrauÃŸ-Haus. Nymphenburger StraÃŸe 64. 80335 MÃ¼nchen. Verantwortlicher. Dr. Hans Michael ...
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Höher – Schneller – Weiter 

Körner/Schardien (Hrsg.) · Höher – Schneller – Weiter ... Einbandgestaltung: Anne Nitsche, Dülmen (www.junit-netzwerk.de). Satz: Rhema – Tim Doherty, ...
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Weiter als die Fremde 

Der Kampf. 27. Das Frau-Shylock-Syndrom. 46. RÃ¼ckkehr des GlÃ¼cks. 71. Sieben Tage in Attawapiskat. 103. Daheim im brÃ¼chigen Land. 135. Der Zukunft entgegen .... den feilgeboten, vor allem Saris, Kaschmirschals und Sandalen. ... dammten Nachbarhund
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Weiter als die Fremde 

Bankside entlang der Themse zum Globe mit Blick auf die St. Paul's Cathedral!Â« Â»Willst du ... Wunder, dass seine StÃ¼cke so voll von Mord und Totschlag sind.
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Becker Wie weiter - Rehab Basel 

Mit einem Anruf ... Der Leitfaden wird weitergeführt und im Internet aktualisiert. Die aktuelle Version ist ...... ohne Namensnennung im Patientenregister Schweiz aufgenommen. ...... Die SOS Bahnhofhilfe steht kostenlos allen Reisenden zur Verfügung,
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chirurgie upgrade 2002 weiter und fortbildung ... AWS 

This. Chirurgie. Upgrade. 2002. Weiter. Und. Fortbildung. PDF on the files/S3Library-42602-De951-Bbf45-934f0-A801c.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if
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auch 2013 weiter wachsen 

Girokonten bei den Banken um 12 Pro- zent. Das hat viel mit Werbung zu tun. So stiegen allein die Spendings bei den. Stromanbietern nach den Berechnungen.
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chirurgie upgrade 2004 weiter und pdf 

Legal chirurgie upgrade 2004 weiter und eBook for free and you can read online at Online ... Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
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bobo siebenschlafer macht munter weiter 

bobo siebenschlafer macht munter weiter geschichten fur ganz | Read & Download Ebook bobo siebenschlafer macht munter weiter geschichten fur ganz for ...
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Schweizer Fondsmarkt weiter im Aufwind 

17.05.2018 - Top 10 Anbieter am schweizerischen Fondsmarkt (BetrÃ¤ge in Mio. CHF bzw. %) ... www.sfama.ch. Folgen Sie uns auf Twitter: @SFAMAinfo.
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Becker Wie weiter - Rehab Basel 

Beratung, Verkauf, Montage und Wartung von Produkten für die Lebensbereiche Gesundheit, Pfle- ... Düsseldorf www.rehacare.de – keine Erfahrungswerte. 3.2.
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A 1 Information - Rainer Kuhlen 

dom) unternehmen. A 1.2.6 .... Verständ- lich wird es für den, der, wie jedermann in Berlin ... Berlin –, weiß, dass in Moabit das größte Berliner. Gefängnis ist.
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A 1 Information - Rainer Kuhlen 

system oder ÃœbersetzungsmÃ¶glichkeiten verfÃ¼gen ..... meeting the needs of societyâ€œ (Lit. 63). A 1.2.3 ...... elektronische Mediendienste in offenen Informati-.










 


[image: alt]





Vogelgrippe breitet sich weiter aus 

Ende der 1970er-Jahre von Bi- schÃ¶fen ernannt. 1976 starb eine Studentin an ... Montag in DÃ¼sseldorf Infor- mationen der â€žWestdeutschen. Zeitungâ€œ. Danach ...
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Rainer Kuhlen Ein europäisches Leistungsschutzrecht für Verlage ... 

11.06.2016 - neues, dem Urheberrecht verwandtes Schutzrecht auf den Weg zu bringen, nämlich ... Leistungsschutzrecht zu stützen, ist im Februar 2016 vor dem Landgericht Berlin ... intensiven Lobbying der Verlagswirtschaft geschuldet ist. ... Die Budg
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mehr wissen weiter glauben - KEB OsnabrÃ¼ck 

SEPA-Lastschriftmandat. KEB OsnabrÃ¼ck, Gr. Rosenstr. 18, 49074 OsnabrÃ¼ck. GlÃ¤ubiger ID: DE07ZZZ00000461755. Die Mandatsreferenz setzt sich zusammen aus dem KÃ¼rzel â€žKEBâ€œ und Ihrer. TN-Nr.; iwm Feld Verwendungszweck finden Sie folgende Angaben:
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Zusammenfassung 1 Soziale Konstruktion von ... - Rainer Kuhlen 

Formulierung des Bundesverfassungsgerichts: â€žInhalt und Funktion des ... dem Wohl der Allgemeinheit liegt laut Bundesverfassungsgericht â€ždie Absage an eine.
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